
A n s u c h e n 
auf Förderung für energetisch, ökologisch nachhaltiges Bauen 

gemäß des Gemeinderatsbeschlusses vom 11.07.2013 

 

 

An den 
Gemeinderat der Gemeinde Scharnitz 
z. Hd. Bgm. Christian Ihrenberger 
Adolf-Klinge-Platz 72 
6108 Scharnitz 

 

1. Förderungswerber (Grundeigentümer, Bauberechtigter) 

Familien- oder Nachname und Vorname Geburtsdatum 

PLZ Wohnortgemeinde E-Mail 

Straße, Hausnummer, TOP-Nr. Telefonnummer 

 

2. Angaben zum Objekt 

PLZ Gemeinde Straße Hnr. TOP-Nr. 

 Eigenheim (Ein- oder Zweifamilienwohnhaus)  Mehrfamilienwohnhaus (mind. 3 Wohneinheiten) 
 Gewerbliches Objekt  Touristisches Objekt 

Baubewilligung erteilt mit Baubescheid vom Zl: des Baubescheides 

             131-9/ 

 

3. Erklärungen/Auflagen 
 Ich erkläre, dass das zu fördernde Objekt zur Befriedigung des regelmäßigen Wohnbedürfnisses 

begünstigter Personen als Hauptwohnsitz verwendet wird bzw. das Objekt für gewerbliche/touristische 
Zwecke genützt wird. 

 Ich erkläre, dass ich nachweislich seit mindestens 10 Jahren hauptwohnsitzlich in Scharnitz aufrecht 
gemeldet und wohnhaft bin. 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass das vorliegende Ansuchen Grundlage für die Gewährung der Förderung ist. 
 Ich erkläre, dass das Ansuchen und die sonstigen Einreichunterlagen wahrheitsgetreu ausgefüllt worden 

sind. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Gemeinde sich eine Kontrolle meiner Angaben und Erklärungen 
vorbehält und nicht wahrheitsgetreue Angaben strafrechtlich geahndet werden. 



 

4. Überweisungsauftrag 

Ich ersuche um Überweisung der Förderung(en) auf 

Bank (BIC) Bankleitzahl / Kontonummer (IBAN) 

 
 
 
 
 

Ort und Datum  Unterschrift des Förderungswerbers 
 

 

5. Erforderliche Unterlagen 

 vollständig ausgefülltes Ansuchen  
 Energieausweis, aus dem hervorgeht, dass das Bauvorhaben im A++, A+, A oder B-Standard ausgeführt 
wurde. (Niedrigenergiehausstandard jedoch max. 36 kWh/m2a aufweist 

 

 Bauvollendungsmeldung, unterfertigt durch einen befugten Fachmann (Ziviltechniker oder Baumeister)  
 Bestätigung der genauen Höhenlage der Bodenplatte und der Decken durch ein befugtes Büro 
(Vermessungsbüro, Baumeister, Ingenieurbüro, Ziviltechniker) 

 

 


